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Corporate 
Sustainability Due 
Diligence Directive 

CSDDD 

Sorgfaltspflichten für Unternehmen: 
CSDDD tritt Ende Juli in Kraft 
Nach intensiven Verhandlungen haben das Europäische 
Parlament und der Rat eine abgeschwächte Fassung der 
Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) 
verabschiedet. Die „EU-Lieferkettenrichtlinie“, die Ende Juli 
2024 in Kraft tritt und am 26. Juli 2027 für die ersten Unter-
nehmen scharf geschaltet werden soll, legt erstmals EU-weit 
Sorgfaltspflichten für große Unternehmen aller Branchen im 
Hinblick auf menschenrechtliche und umweltbezogene 
Risiken in der Lieferkette fest und schafft damit ein Level 
Playing Field.  

Doch die europäischen Vorgaben unterscheiden sich zum Teil 
deutlich von den Anforderungen des derzeit geltenden 
deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). 
Worauf sich betroffene Unternehmen einstellen müssen, 
lesen Sie in diesem Beitrag. 

 

… 

Neue EU-Lieferkettenrichtlinie 
www.maschinenrichtlinie.de  www.maschinenbautage.eu 

 

CSDDD 
Aufgrund der EU-
Lieferkettenrichtlinie muss 
der deutsche Gesetzgeber 
das Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG) 
ändern. 
Achtung: Die CSDDD sieht 
eine deutlich höhere 
Obergrenze für Bußgelder vor 
und führt eine zivilrechtliche 
Haftung ein. 
Neu dazu kommt zudem eine 
„Klimakomponente“. 
Auch wenn die KMU grund-
sätzlich nicht erfasst werden, 
besteht die Gefahr, dass die 
betroffenen großen Unter-
nehmen versuchen werden 
Ihre Verantwortung 
vertraglich auf die KMU 
abzuwälzen. 
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Blockade im EU-Rat führte zu 
Abschwächungen 
Nachdem sich die Unterhändler von 
Parlament und Rat bereits im Dezember 
2023 vorläufig politisch auf die Inhalte der 
Richtlinie geeinigt hatten, distanzierten sich 
Anfang 2024 – anders als üblich – mehrere 
Mitgliedstaaten (darunter auch 
Deutschland) von dem gefundenen 
Kompromiss. Erst eine Abschwächung der 
Regelungen führte schließlich zur formellen 
Einigung. 

Weniger Unternehmen 
betroffen als zunächst 
geplant 
Die wichtigsten Änderungen betreffen den 
persönlichen Anwendungsbereich der 
CSDDD. Hier wurden die Schwellenwerte 
deutlich heraufgesetzt: Die Richtlinie gilt 
nach dem nun beschlossenen Kompro-
misstext nur noch für EU-Unternehmen mit 
mehr als 1.000 Beschäftigten und einem 
weltweiten Umsatz von mehr als EUR 450 
Mio. Ebenfalls erfasst sind EU-Unterneh-
men, die Franchising-/Lizenzverträge in der 
Union abgeschlossen haben, wenn die 
Lizenzgebühren mehr als EUR 22,5 Mio. und 
der weltweite Umsatz mehr als EUR 80 Mio. 
betragen. Obergesellschaften 
(Konzernspitzen) werden erfasst, wenn sie 
ihren Sitz in der EU haben und der Konzern 
die genannten Schwellen überschreitet. 
Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU 
fallen nach denselben Regeln unter die 
CSDDD, allerdings kommt es hier nicht auf 
die Anzahl der Beschäftigten an, und maß-
geblich ist nicht der weltweite Umsatz, 
sondern der Umsatz in der Union. In frühe-
ren Entwurfsfassungen noch vorgesehene 
Sonderregelungen für Unternehmen aus 
Hochrisikobranchen wurden nicht übernom-
men. 

Level Playing Field im 
europäischen Raum, aber 
weitergehende Pflichten als 
unter dem deutschen LkSG 
Die Einführung EU-weiter Vorgaben sorgt 
für ein Level Playing Field, was insbeson-
dere deutschen Unternehmen, die unter das 
LkSG fallen, zugutekommt, da diese künftig 
gegenüber Konkurrenten auf dem Unions-
markt nicht mehr den Wettbewerbsnachteil 
der Sorgfaltspflichten haben werden. Da die 
CSDDD mit wenigen Ausnahmen nur eine 
Mindestharmonisierung vorschreibt, den 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung in 
nationales Recht also strengere Regeln 
erlaubt, kann es allerdings auch in Zukunft 
noch zu Unterschieden zwischen den 
verschiedenen europäischen Rechtsordnun-
gen kommen.  

Deutsche Unternehmen müssen sich dabei 
aber auf zahlreiche Änderungen der derzeit 
unter dem LkSG geltenden Rechtslage 
einstellen:  

Ähnlich wie das deutsche LkSG verlangt die 
CSDDD von Unternehmen die Erfüllung einer 
Reihe von Sorgfaltspflichten, um tatsächli-
che oder potenzielle negative Auswirkungen 
auf Menschenrechte und Umwelt durch ihre 
eigenen Tätigkeiten sowie die Tätigkeiten 
ihrer Tochtergesellschaften und ihrer 
Geschäftspartner zu verhindern, zu been-
den oder zu minimieren. Die Kataloge der 
Sorgfaltspflichten von LkSG und CSDDD 
überschneiden sich in weiten Teilen. Hinzu 
kommt unter der Richtlinie insbesondere, 
dass Interessenträger in die Sorgfaltsmaß-
nahmen einzubeziehen sind und dass 
Wiedergutmachung zu leisten ist. 

Die CSDDD erfasst außerdem mehr 
menschenrechtliche und umweltbezogene 
Risiken als das LkSG. Zudem differenziert 
sie – anders als das LkSG – kaum zwischen 
unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern, 
sondern verpflichtet die betroffenen Unter-
nehmen, ihre Risikoanalyse und etwa erfor-
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derliche weitere Maßnahmen auf die 
gesamte (vorgelagerte) Lieferkette zu 
erstrecken. Hierbei greift jedoch ein risiko-
basierter Ansatz, der es den Unternehmen 
gestattet, sich auf potentiell problematische 
Bereiche zu konzentrieren. 

Unternehmen müssen „Klima-
Pläne“ erstellen 
Über die Sorgfaltspflichten hinaus müssen 
Unternehmen einen Plan zur Minderung der 
Folgen des Klimawandels aufstellen und 
umsetzen, der sicherstellen soll, dass das 
Geschäftsmodell und die Strategie des 
Unternehmens mit dem Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft und der Begren-
zung der Erderwärmung auf 1,5°C gemäß 
dem Übereinkommen von Paris sowie dem 
in der Verordnung (EU) 2021/1119 veranker-
ten Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu errei-
chen, vereinbar sind. 

Höhere Bußgelder, 
Reputationsschäden und 
zivilrechtliche Haftung drohen 
Im Fall von Verstößen gegen die Sorgfalts-
pflichten sieht die CSDDD Bußgelder von bis 
zu 5 % des weltweiten Umsatzes vor (nach 
dem LkSG derzeit: 2 %), wobei die Mitglied-
staaten auch höhere Obergrenzen festlegen 
können. Zudem müssen die Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit vorsehen, dass Verstöße bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge berück-
sichtigt werden können. Demgegenüber 
schreibt die aktuelle Fassung des LkSG den 
Ausschluss von der Vergabe vor, wenn ein 
Bußgeld in einer bestimmten Mindesthöhe 
rechtskräftig verhängt worden ist. Darüber 
hinaus müssen die Aufsichtsbehörden nach 
der CSDDD jede Entscheidung über eine 
Sanktion wegen eines Verstoßes veröffent-
lichen (Naming and Shaming). Das ist nach 
derzeitiger deutscher Rechtslage nicht 
gefordert. Zudem führt die Richtlinie eine 
zivilrechtliche Haftung gegenüber geschä-
digten Personen ein, die nach dem derzeiti-
gen LkSG ausdrücklich nicht besteht. 

Gestaffelter Geltungsbeginn 
ab 2027 
Die Richtlinie wurde am 5. Juli 2024 im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht. Sie tritt am 
25. Juli 2024 in Kraft und muss innerhalb 
von zwei Jahren von den Mitgliedstaaten in 
nationales Recht umgesetzt werden. Nach 
Ablauf eines weiteren Jahres gelten die 
neuen Regelungen 

o ab dem 26. Juli 2027 für Unternehmen 
mit 5.000 Beschäftigten und einem 
Umsatz von EUR 1,5 Mrd.;  

o ab dem 26. Juli 2028 für Unternehmen 
mit 3.000 Beschäftigten und einem 
Umsatz von EUR 900 Mio.;  

o ab dem 26. Juli 2029 für alle übrigen 
Unternehmen im Anwendungsbereich. 

Erleichterungen für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) 
als Zulieferer 
Wie bereits das geltende LkSG hat auch die 
Richtlinie mittelbare Auswirkungen auf 
Zulieferer, die selbst nicht in den Anwen-
dungsbereich fallen. Ähnlich wie schon 
heute müssen CSDDD-pflichtige Unterneh-
men, wenn sie bei einem Geschäftspartner 
ein Risiko festgestellt und dieses priorisiert 
haben, die vertragliche Zusicherung dieses 
Geschäftspartners einholen, dass dieser 
den Verhaltenskodex des CSDDD-pflichti-
gen Unternehmens und, falls erforderlich, 
einen Präventionsaktionsplan einhalten 
werde. Die Einhaltung muss das CSDDD-
pflichtige Unternehmen überprüfen, etwa 
durch Audits. 

Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem 
Geschäftspartner um ein kleines oder mitt-
leres Unternehmen (KMU) handelt. Aller-
dings hat der europäische Gesetzgeber 
Regelungen zur Schonung von KMU vorge-
sehen: Das CSDDD-pflichtige Unternehmen 
muss einen KMU-Geschäftspartner, soweit 
erforderlich, gezielt und angemessen unter-
stützen. Beispiele dafür sind Schulungen, 
Beiträge zur Modernisierung des Manage-
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mentsystems des KMU oder, soweit durch 
die Einhaltung des Verhaltenskodexes oder 
des Präventionsaktionsplans das KMU 
gefährdet würde, gezielte und angemes-
sene finanzielle Unterstützung, etwa durch 
direkte Finanzierung, zinsgünstige Darle-
hen, Garantien für die fortgesetzte Beschaf-
fung und Mitwirkung bei der Sicherstellung 
der Finanzierung. Darüber hinaus müssen 
die Klauseln für vertragliche Zusicherungen 
von KMU fair, angemessen und diskriminie-
rungsfrei sein. Außerdem sieht die Richtlinie 
Erleichterungen für KMU im Hinblick auf die 
Kosten für Audits und auf die Weitergabe 
von Audit-Berichten vor. 

Umsetzungsverfahren 
beobachten, um Risikomana-
gementsysteme rechtzeitig 
anpassen zu können 
Unternehmen, die in den Anwendungsbe-
reich der CSDDD fallen, ist zu empfehlen, 
die Umsetzung der europäischen Vorgaben 
in den Mitgliedstaaten zu verfolgen, um die 
eigenen Risikomanagementsysteme recht-
zeitig vor dem Geltungsbeginn der neuen 
Regelungen anpassen zu können. Der kos-
tenfreie CMS-CSDDD-Navigator kann Sie 
bei der Prüfung unterstützen, ob die CSDDD 
auf Ihr Unternehmen anwendbar ist und wie 
gut Ihr Unternehmen auf die Einhaltung der 
Anforderungen der Richtlinie – und von 
Kunden, die Vergleichbares verlangen – vor-
bereitet ist.… 

https://cms.law/de/deu/innovationen/unsere-produkte-und-loesungen/cms-csddd-navigator
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